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Vorschlag zur Führerscheinrichtlinie, COM(2023) 127 

Artikel 1 - Geltungsbereich 

Führerschein-Muster (Plastikkarte, Normen), 

Umfang Lenkberechtigungen (15 Klassen), 

Ausstellung (Prüfung), Gültigkeitsdauer, 

Erneuerung, Anerkennung ausländischer Führerscheine, 

Dokumenten-Umtausch, Ersetzung, Entzug, Einschränkung, der Aussetzung, 

Annullierung von Führerscheinen, 

Auflagen für Fahranfänger. 

Artikel 2 – Definitionen

Kraftfahrzeug ist jedes Fahrzeug mit Antriebsmotor auf der Straße mit Eigenantrieb, eigener Kraft
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MS kann … ein Speichermedium (Mikrochip) als Teil des physischen Führerscheins einführen.

MS kann auch … in den für den Mikrochip reservierten Bereich einen QR-Code auf dem physischen 

Führerschein drucken.
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Artikel 7 – Mindestalter 

AM 16 Jahre (absenkbar bis 14 Jahre) 

A1 16 Jahre, A2 18 Jahre, A 20 Jahre im Stufenzugang (sonst 24 Jahre)

B 18 Jahre (absenkbar bis 17 Jahre) 

C 21 Jahre (nicht absenkbar bei Alleinfahren mit Lkw) 

C 18 Jahre für Feuerwehr, Polizei, Reparaturfahrten (absenkbar bis 18 Jahr)

C + C95 18 Jahre

C1 18 Jahre

C + C95 17 Jahre mit Begleiter (Begleitung ein Jahr von 17 bis 18), neu Option für Mitgliedsstaaten

D 24 Jahre, D + D95 21 Jahre; D1 21 Jahre
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Artikel 9 – Einstufung und Äquivalenzen 

Klasse B ist Voraussetzung für BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE 

Alle Klassen umfassen AM 

Klasse B gilt bis 4250 kg für Fahrzeuge (ohne Anhänger) mit alternativem Kraftstoff wie 

Elektro, nach 2 Jahren Führerscheinbesitz ist grenzüberschreitendes Fahren erlaubt

Weiterhin 15 Führerscheinklassen: 

*keine Klasse F (Traktor), kein E-Scooter (mit Selbstfahrmotor) 

*Äquivalenz für Klasse AM sollte nur für A1, A2, A gelten

*Senkung des Mindestalters D+D95 auf 18 Jahre (derzeit beim Bus 21 Jahre)
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Artikel 10 – Ausstellung, Gültigkeit, Erneuerung 

Fahrschüler müssen bestehen (3 Teile): 
Theoretische Prüfung + Praktische Prüfung 

Körperliche und geistige Eignung nachweisen

Müssen ihren Wohnsitz im ausstellenden Mitgliedstaat haben

AM: Theoretische Prüfung ist Voraussetzung.
Mitgliedsstaat kann praktische Prüfung und körperliche Eignung zusätzlich testen.

Die Mitgliedsstaaten können Klasse AM auch nur auf die Kategorien A1, A2 und A 
beschränken, wenn dieser Mitgliedstaat eine praktische Prüfung bei AM vorschreibt (Art. 9)

Klasse A2, A: 

unter der Bedingung, dass sie mind. 2 Jahren Erfahrung auf einem Motorrad der Kategorie A1 
bzw. A2 haben: Prüfung von Fertigkeiten und Verhalten oder Training (Anhang VI)

Code 96 (Anhänger): Prüfung von Fähigkeiten und Verhalten oder Schulung (Anhang V)
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Artikel 10 – Ausstellung, Gültigkeit, Erneuerung 

Die Gültigkeitsdauer der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine beträgt wie folgt:

(a) 15 Jahre für Klasse AM, A1, A2, A, B, B1 and BE;

(b) 5 Jahre für Klasse C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 and D1E

MS müssen die Gültigkeitsdauer ab 70 Jahren (Erneuerung nach 5 Jahren)

auf 5 Jahre oder weniger verkürzen, um häufiger ärztliche Untersuchungen oder 
andere spezifische Maßnahmen, einschließlich Auffrischungskurse, vorschreiben zu können.

Maximal 1 Plastikkarte pro Lenker, jedoch mehrere Digitale Führerscheine gestattet 

Bem (WKÖ-Forderung): *bei C1, D1 Gültigkeitsdauer von 10 Jahren
Bem: neu Diskussion RAG: MS dürfen 10 Jahre (wenn Identität), dürfen bei 65 J verringern ohne Zeit
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Artikel 14 -Begleitetes Fahren beim Lkw (optional für Mitgliedsstaaten) 

Bei Eintrag von Klasse B und Klasse C

Begleiteter  C Lenker ab 17 Jahren (Code 98.02) bis zum 18. Geb. 

Begleiter 25 Jahre, 5 Jahre Schein-Besitz, 5 Jahre ohne Entzug, ohne Strafe, mit C95-Eintrag 

Bem (WKÖ-Forderung): *bei L17 bei B alleine, und nur bei C in Begleitung, 
Konkretisierung in Erwägungen 28, 29, 16 angeregt.

*Begleitetes Fahren bei D mit 18 Jahren (Code 98.03) nicht gewollt

Bem: Diskussion RAG: MS „dürfen“ senken, Anerkennung in jeweiligen MS
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Artikel 15 – Bewährungszeit (Probezeit)
Der Inhaber eines erstmals ausgestellten Führerscheins … gilt als Fahranfänger und unterliegt einer 
Probezeit von mindestens 2 Jahren

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Strafen für Fahranfänger fest, die mit einem Blutalkoholspiegel von 
mehr als 0,1 g/ml fahren, und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese 
umgesetzt werden.

Bem (WKÖ-Forderung): *Blutalkoholwert von 0,1 Promille; neu: Zahlenwerte mittlerweile gestrichen

Bem: Ist der *Code 98.01 notwendig? Enddatum bei Code 98.01 notwendig?

Bem: Strengere Regeln in Probezeit können sein Training zu: Gefahrenwahrnehmung, Fahrverhalten
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Artikel 17 – Normaler Wohnsitz 

Als ordentlicher Wohnsitz gilt der Ort, an dem sich eine Person aufgrund persönlicher und 

beruflicher Bindungen gewöhnlich, also mindestens 185 Tage im Kalenderjahr, aufhält.

Für die erstmalige Erteilung eines Führerscheins der Klasse B, kann ein Bewerber 

dessen gewöhnlicher Wohnsitz sich von seiner Staatsbürgerschaft unterscheidet,

seinen Führerschein vom  Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit ausstellen lassen, 

wenn der Mitgliedstaat des gewöhnlichen Wohnsitzes keine Möglichkeit vorsieht

die theoretischen oder praktischen Prüfungen in einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats 

der Staatsangehörigkeit oder mit einem Dolmetscher zu absolvieren.

Bem: Diskussion RAG: neu nur für Theorieprüfung relevant 

(ohne Theorie Nachprüfen im Wohnstaat)
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Anhang III  - Körperliche und geistige Eignung

Gruppe 1: Besitzer der Führerscheinklassen A, A1, A2, AM, B, B1 and BE; 

Gruppe 2: Besitzer der Führerscheinklassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 and D1E 

und optional Berufskraftfahrer (von Taxis, Krankenwagen).

Die Standards des Mitgliedsstaates können strenger sein.
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Anhang III  - Körperliche und geistige Eignung
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Anhang III  - Körperliche und geistige Eignung

Gruppe 1: Besitzer der Führerscheinklassen A, A1, A2, AM, B, B1 and BE; 

Gruppe 2: Besitzer der Führerscheinklassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 and D1E 

und optional Berufskraftfahrer (von Taxis, Krankenwagen).

Die Standards des Mitgliedsstaates können strenger sein.

Gruppe 1: Die Bewerber müssen eine Selbsteinschätzung abgeben zu

ihrer körperlichen und geistigen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs. 

Dies gilt auch für Erneuerung des Führerscheins (18-33-48-63-78).

Gruppe 1: Bewerber sind verpflichtet zur ärztlichen Untersuchung, 

wenn sich bei der Selbsteinschätzung herausstellt, 

dass wahrscheinlich eine oder mehrere Fahruntüchtigkeiten vorliegen.

Gruppe 2: Die Bewerber müssen sich vor der erstmaligen Ausstellung eines Führerscheins 
einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.

Bem: *Feedbackfahrt ab 75 Jahren in einer Fahrschule, *keine Untersuchungspflicht
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Anhang III  - Körperliche und geistige Eignung

Angaben zu Sehkraft, Schwindelanfälle, Gehör, Bluthochdruck, Herz, Diabetes, 

Schlafapnoe-Neigung, Nachtblindheit, Alkohol oder Medikamentenkonsum, Prothesen 

Bem: Diskussion RAG

Erstausstellung: ärztliche Untersuchung für alle (außer AM)

Verlängerung: ärztliche Untersuchung für alle (außer AM),

jedoch bei Kleinklassen (A, B) MS: dürfen Selbsteinschätzung anstatt einführen

oder ein behördeninternes Info-System zur (schlechteren) Gesundheit

Bem: *Feedbackfahrt ab 75 Jahren in einer Fahrschule, 

*keine Untersuchungspflicht
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Anhang II B 5. (1) Fahrzeugausstattung

Zeitablauf, Reihenfolge (Auslegung):

„(c) Der auf einem Führerschein angemerkte Unionscode 78 … wird entfernt, 

wenn der Inhaber …
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Anhang II B 5. (1) Fahrzeugausstattung

c) Der Unionscode (78) wird nicht vermerkt oder wird folglich 

gestrichen von einem Füherschein der Klassen A1, A2, A, B1 

oder B, wenn der Bewerber oder Inhaber eine spezielle Prüfung 

der Fähigkeiten und Verhaltensweisen besteht oder eine spezielle 

Schulung absolviert, was vor oder nach der Prüfung der 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen auf einem Fahrzeug mit 

Automatikgetriebe erfolgen darf.





MEP Karima Delli, Berichterstatterin im Europaparlament (Grüne)

Einführung Punkteführerschein europaweit

Tempolimits bezogen auf Führerscheinklasse

Leichte vierrädrige Kfg max. 45km/h
A1 max. 90 km/h
A2 max 100 km/h
A max. 110 km/h 
Schwere vierrädrige Kraftfahrzeuge max. 90 km/h

B bis 1800kg und max. 110 km/h (EFA möchte: 2100 kg)
B+ 1800kg bis 3500kg und max.130 km/h



Keine Senkung des EU-Mindestalters mehr, sondern nur mehr Anhebungen

Kein AM mit 15 Jahren
Kein A1 mit 16
Kein B mit 17 (kein L17)

Streichung der gesundheitlichen Selbsteinschätzung
Pflicht zur ärztlichen Untersuchung

Ab 60 Jahren alle 7 Jahre
Ab 70 Jahren alle 5 Jahre (EK 5 Jahre Selbsteinschätzung ab 70)
Ab 80 Jahren alle 2 Jahre



Fahranfänger mit Probeführerschein (Probezeit)

Alkoholgehalt 0,0 Gramm pro Milliliter (Empfehlung auch für alle Lenker)

Mit Probeführerschein max. 90 km/h

Kategorie B nur bis 1800kg

ggf. Nachtfahrverbot von Mitternacht bis 6 Uhr

ggf. Drogenregeln

Verpflichtende Feedbackfahrt mit Fahrlehrer am Ende der Probezeit



DANKE für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Stefan Ebner 

Fachverband der Fahrschulen und des 

Allgemeinen Verkehrs 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T +43 5 90 900 4028

E stefan.ebner@wko.at

W wko.at/fahrschulen 
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